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Amerikanische Immobilienkrise –  
denkbar auch in Deutschland?

SWR 2, 4. August 2007

Die amerikanische Immobilienkrise und 
deren Auswirkungen auf die Finanz-
wirtschaft haben in Deutschland auch 
Fragen nach den Folgen für die Finan-
zierung von Wohnungen in Deutschland 
ausgelöst. SWR 2 führte hierzu ein In-
terview mit Verbandsdirektor Dr. Rudolf 
Ridinger.

swr 2: Über die Situation in Deutsch-
land spreche ich jetzt mit Herrn Dr. 
Rudolf Ridinger. Er ist Vorstand des 
Verbandes der Wohnungswirtschaft 
südwest. Guten Tag, Herr Ridinger.

Ridinger: Guten Tag.

swr 2: Kann eine Immobilienkrise wie 
in den USA denn Ihrer Meinung nach 
auch hier bei uns in Deutschland 1:1 
passieren?

Ridinger: Nicht in dieser Dimension. 
Wir haben auch in den deutschen 
Immobilienmärkten immer wieder 
Schwankungen. Aber das ist nicht ver-
gleichbar mit dem, was wir zurzeit in 
den USA erleben.

swr 2: Es gibt ja trotzdem auch bei uns 
verschiedene Signale, die für Aufregung 
sorgen. Sprechen wir über einige davon. 
Z. B. die IKB, eine mittelständische In-
dustriebank aus Düsseldorf, hatte Pro-
bleme wegen der Immobilienkrise in 
den USA und musste sich von anderen 
Banken helfen lassen. Können Sie denn 
einschätzen, ob noch mehr Institute in 
dieses so genannte Subprime-Kreditseg-
ment in den USA investiert haben?

Ridinger: Die Analysten versuchen, 
nähere Informationen aufzubereiten. 
Die Zwischeninformationen gehen al-
lerdings in die Richtung, dass das Enga-
gement der deutschen Kreditwirtschaft 
doch nicht so hoch anzusetzen ist, wie 
es die Krise der IKB befürchten lässt.

swr 2: Also teilen Sie die Einschätzung 
der Bundesregierung, dass es sich wohl 
um einen Einzelfall handelt?

Ridinger: Ich würde nicht ganz Einzel-
fall sagen. Es ist ja schon erstaunlich, 
wie gering die Informationsqualität 
direkt am Anfang war. Und es ist auch 
offensichtlich, dass hier im deutschen 
Kreditwesen durchaus auch einige Un-
vorsichtigkeiten begangen wurden – bei 
der IKB in der Spitze. Aber Gott sei 
Dank können wir feststellen, dass wir 
zumindest nicht mit einer breiten Wir-
kung zu rechnen haben.

swr 2: Eine sehr 
starke Parallelität 
zu den USA ist 
im Augenblick die 
Zinsentwicklung 
in Deutschland, 
also im Euro-Raum. Wie die Fed hat die 
EZB die Zinsen lange niedrig gelassen 
und dann recht zügig angehoben. Wird 
das nicht auch viele Kreditnehmer bei 
uns treffen, was Hypothekendarlehen 
angeht?

Ridinger: Das Hypothekenwesen in 
Deutschland ist anders als in den Verei-
nigten Staaten. Dort wurde ja von vielen 
Verbrauchern die Niedrigzinsphase 
genutzt, um die Hypothekendarlehen 
umzuschichten, d. h. von den niedrigen 
Zinsen zu profitieren. Die Verbraucher 
in den USA haben häufig auch den Feh-
ler begangen, in der Niedrigzinsphase 
einfach zu unterstellen, dass die Nied-
rigzinsen mittelfristig so bleiben wer-
den und haben dann vermehrt Verbrau-
cherkredite aufgenommen. Seit Mitte 
2004 steigen ja die Zinsen in den USA 
kontinuierlich in Stufen an. Und es 
war eigentlich auch schon längere Zeit 
zu erwarten, dass diese Entwicklung 
irgendwann umgekehrte Vorzeichen 
bekommen wird.

swr 2:  Ein Indiz, das nicht ganz zu dem 
recht positiven Bild passt, das Sie auch 
von Deutschland zeichnen, ist die Zahl 
der Zwangsversteigerungen. Die steigt 
auch bei uns seit Jahren immer weiter 
an – wenn also Hausbesitzer ihre Raten 
nicht mehr zahlen können und die Im-

mobilie an die Bank zurückgeht. Ist das 
nicht doch ein Hinweis auf eine ähn-
liche Entwicklung wie in den USA?

Ridinger: Nein. Noch mal, dies ist in der 
Dimension nicht vergleichbar. Ich sehe 
hier eher einen anderen Hintergrund, 
der uns mittelfristig wahrscheinlich auf 
den deutschen Immobilienmärkten, 
insbesondere den Wohnimmobilien-
märkten, noch mehr beschäftigen wird. 

Das hat eher 
etwas mit dem 
demographischen 
Wandel zu tun. 
Wir führen heute 
andere Lebens-
läufe als noch 

vor 30, 40 Jahren und das schlägt sich 
natürlich auch in der Eigentumsbildung 
bei den Immobilien nieder. Wir sind 
mobiler geworden, wir ändern häufiger 
unsere privaten Verhältnisse und das 
schlägt sich natürlich auch in der Fähig-
keit oder Möglichkeit der Haltung von 
Lebensimmobilien nieder. Unser Finan-
zierungssystem in Deutschland ist auf 
diesen Wandel noch nicht ausgerichtet. 
Das könnte ein Strukturproblem wer-
den, das mittelfristig verstärkt zu beob-
achten sein wird.

swr 2:  Also, wenn ich das mal zu-
sammenfasse: Wir bekommen keine 
Immobilienkrise wie in den USA, wir 
diskutieren aber trotzdem darüber. Was 
glauben Sie denn, was wird diese Dis-
kussion, die wir jetzt auch führen, hier 
für den Verbraucher bedeuten? Werden 
die Zinsen bei den Banken vielleicht 
rein aus psychologischen Gründen 
steigen, also aus Angst der Banken vor 
einem Crash, der gar nicht kommt?

Ridinger: Es wird zu weiter anstei-
genden Zinsen kommen. Wahrschein-
lich wird es zudem eine etwas restrik-
tivere Kreditvergabepolitik auch im 
Immobilienbereich geben. Aber ich 
gehe nicht davon aus, dass das gleich 
mit dem Stichwort Krise zu belegen 
sein wird.
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31Stellenanzeige

Wir stehen als städtisches Unternehmen seit nunmehr 57 Jahren für wohnungswirtschaftliches und städtebauliches 
Engagement, erfolgreiche Projektentwicklung und kundenorientiertes Gebäudemanagement in Gelsenkirchen. 

Als leistungsstarkes Unternehmen verfügen wir über ca. 4.500 Wohneinheiten und zahlreiche weitere Objekte, 
u. a. im Kultur- und Freizeitbereich. Mit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaften wir bei einer 
Bilanzsumme von rd. 209 Mio. e einen Jahresumsatz von ca. 35 Mio. e.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführer/in
Wir erwarten von Ihnen die Fähigkeit, unser Unternehmen mit dem Ziel wirtschaftlichen Erfolges unter Berücksich-
tigung gesamtstädtischer und kommunalpolitischer Belange operativ und strategisch weiterzuentwickeln. Dabei 
sollten von Ihnen der Wettbewerb und die Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld als positive Herausforde-
rungen angenommen werden. 

Wir suchen eine Diplom-Kauffrau/einen Diplom-Kaufmann, eine/n Immobilienökonom/in oder Wohnungswirt-
schaftler/in mit vergleichbarer Ausbildung, die/der auf eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft an leitender Stelle zurückblicken kann. Die wertorientierte Führung des 
Unternehmens erfordert umfassende Kenntnisse im Portfoliomanagement in Verbindung mit einem großen Ver-
ständnis für bautechnische Sachverhalte.

Sie sind service- und dienstleistungsorientiert und wenden die modernen Managementinstrumente der Wohnungs-
wirtschaft an. Das Bauträgergeschäft ist Ihnen ebenso vertraut wie die Themen Stadtentwicklung und Stadtumbau. 
Eine enge Kooperation mit der Kommune und den übrigen Marktteilnehmern ist auch in Ihrem Verständnis unab-
dingbare Voraussetzung zur Erfüllung wohnungspolitischer Aufgabenstellungen. Ihre Persönlichkeit zeichnet sich 
durch Entscheidungskompetenz, unternehmerisches Denken und einen kooperativen Führungsstil aus.

Die Anstellung erfolgt auf der Grundlage eines Sondervertrages.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW 
und den Richtlinien zur Frauenförderung bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen werden Frauen bei gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewer-
bers liegende Gründe überwiegen.

Wenn es Sie reizt, Ihr Fach- und Führungs-Knowhow in dieser verantwortungsvollen Position einzusetzen, senden 
Sie bitte bis zum 30. September 2007 Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

	 Frau Margret Schneegans
	 Vorsitzende des Aufsichtsrates der
	 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH
	 Darler Heide 100
 	 45891 Gelsenkirchen

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Miklikowski unter der Tel.-Nr. 0209 706-1081 zur Verfügung.



Die nun modernisierten Gebäude stammen 
aus dem Jahr 1963, waren ungedämmt und 
häufig mit Elektroheizungen und Durch-
lauferhitzern für Warmwasser ausgestat-
tet. Jetzt erhielten die Wohnungen eine 14 

cm dicke, lückenlose Wärmedämmung der 
Gebäudehülle. Die sanierten Häuser sind 
somit auf dem Stand von neuen Niedrig-
energiehäusern mit kontrollierter Be- und 
Entlüftung sowie Wärmerückgewinnung.

90 Prozent weniger Energiekosten

Die alten Heizungen wurden durch mo-
derne Holzpellet-Heizungen und Solar-
thermieanlagen ersetzt. Dadurch reduzie-

ren sich die Energiekosten für die 
Mieter. Vor zwei Jahren lagen die 
monatlichen Stromkosten für die 
Heizung und das Warmwasser bei 
rund 3,00 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche. Nach der Sanierung 
liegen sie nur noch bei 0,21 Eu-

ro. Dies bedeutet eine Reduzie-
rung um mehr als 90 Prozent. 
„Die Mietsteigerung von maximal  
2 Euro je Quadratmeter wird durch 
die Energiekostenreduzierung 
mehr als ausgeglichen“, so GAG-
Vorstandsmitglied Günter Ott.

Besonderheit des Projekts

Es wurde ein ganzheitlicher An-
satz mit dem optimalen Zusam-
menwirken verschiedener regene-
rativer Energien gesucht. Aus 144 
Altbauwohnungen aus dem Jahr 
1963, die 30 Liter je Quadratmeter 
Wohnfläche pro Jahr an Energie 
verbrauchten,  werden jetzt so ge-
nannte Viereinhalb-Liter-Häuser. 

GAG Immobilien AG, Köln

„Nichts ist so überzeugend, wie das gebaute Beispiel. NRW ist mit 41 Projekten euro-

paweiter Spitzenreiter bei Solarsiedlungen. Das Renovierungsprojekt der GAG in Köln 

und die weiteren 40 Projekte sind vorbildlich“, sagte NRW-Wirtschaftsministerin Christa 

Thoben bei der Einweihung des Solarpoints (Informationstafeln zur Siedlung) am  

26. Juni 2007. Anlass war das Abschlussfest des 1. Bauabschnitts für 48 Wohnungen 

und das Richtfest für weitere 96 Niedrigenergiehauswohnungen der Sanierung der 

Solarsiedlung im Kölner Stadtteil Ossendorf.

Energieeffizient in Neubau und Bestand

32 Projekte

Das Prinzip: Insgesamt 21 
Zapf- und Schluck-Brunnen 
und die moderne Wärme-
pumpentechnologie sorgen für 
die thermische Nutzung des 
Grundwassers – kostenlose 
Umweltwärme für die zukünf-
tigen Eigentümer und Mieter.
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Die Energieeinsparung beträgt 85 Prozent 
und die Energiekostenersparnis bis zu 90 
Prozent.

Engagiertes Projekt-Team

Gelungen ist dieses ganzheitliche Kon-
zept in Zusammenarbeit mit dem Wis-
senschaftspark Gelsenkirchen und dem 
Architekturbüro Thiele und Hoffmann 
(Solingen/Freiburg) und den richtigen 
Handwerkern, die die exakte, fortschritt-
liche und energiesparende Bauweise zu 
ihrer Sache machen, statt so zu bauen wie 
vor 100 Jahren, als es auf Exaktheit und 
Energieeinsparung eben noch nicht so 
anzukommen schien.

Die Innenraumveränderungen, die Verän-
derungen der äußeren Gebäudehülle vom 
Keller bis zum Dach, neue Balkone bis hin 
zum Farbkonzept mit warmen kräftigen 
Farben bilden eine sinnvolle ganzheitliche 
zukunftsweisende Einheit.

Soziale Aspekte

Die GAG hat dieses ökologische Vorbild-
projekt bewusst in einem Gebiet mit er-
höhtem sozialen Integrationsbedarf und 
einer durchaus kritischen Mieterschaft 
geplant und umgesetzt. 

Ziel ist es, eine neue Mitte in Ossendorf zu 
schaffen. Soziale Stabilisierung wird nicht 
zuletzt auch durch räumliche Verbesse-
rungen bewirkt. Der ästhetische Aspekt 
spielte dabei eine mit entscheidende Rolle. 

Farbkonzept, völlig neue gestaltete Außen-
anlagen, Wege und Plätze sorgen dafür, 
dass die Mieter sich hier wohl fühlen. 

Das Projekt bedeutet für alle Beteiligten, 
nicht zuletzt die Mieter, eine große He-
rausforderung, diese Veränderungen im 
bewohnten Zustand herbeizuführen. Ein 
Mieterbeirat wurde eingebunden und 
die Mieter wurden vorab informiert und 
während der Bauzeit vom Mieter- und So-
zialbetreuer beraten.

Innovative, energetische Aspekte

Das Projekt hat innovative Ansätze durch 
die Kombination von Holzpellet-Heizung 
mit Solarthermie für die Brauchwasserer-
wärmung und Heizung. Es wurden Fertig-
bäder eingebaut und neueste Haustechnik 

mit kontrollierter Be- und Entlüftung. 

Zum ersten Mal wird in Köln eine Abgas-
reinigungsanlage eingebaut, die 90 Pro-
zent der Stäube, die die Holzpellet-Anlage 
ausstößt, herausfiltert. Die dadurch ge-
wonnene Energie wird zu Heizzwecken 
genutzt und reduziert den Energieeinsatz 
noch einmal um weitere ca. 15 Prozent, so 
das Planungsbüro Aloys Graw.

„Warum wir das machen? Unsere Moti-
vation ist, dass wir auf der Suche nach 
zukunftsweisenden Sanierungskonzepten 
sind! Voraussetzung ist, dass sich alle ein-
gesetzten Maßnahmen für unsere Kunden 
rechnen“, heißt es bei der GAG. 

Start in eine energieeffiziente Zukunft: NRW-Wirtschaftsminis-
terin Christa Thoben startet den Erdbohrer, der die Nutzung der 
Wärme im Grundwasser zur Erzeugung von Heizenergie ermög-
licht, unterstützt von den GAG-Vorständen Günter Ott (l.), Uwe 
Eichner und Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes

Ursprungsbaujahr 1963, jetzt modernisiert zu Niedrigenergie-
häusern mit einer 14 cm dicken, lückenlosen Wärmedämmung 
der Gebäudehülle, kontrollierter Be- und Entlüftung sowie  
Wärmerückgewinnung, Holzpellet-Heizungen und Solarthermie-
anlagen

Vorbildliche energetische Modernisie-
rung: Niedrigenergiehauswohnungen 
der Solarsiedlung im Kölner Stadtteil 

Ossendorf

33Projekte
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Wohnungsbau GmbH Worms

Nach einer zweijährigen Planungs- und Bauphase wurde Ende April der neu gestal-

tete Spielplatz im Wormser Süden eingeweiht. Die Fertigstellung der großzügigen 

Anlage stellt einen weiteren Schritt des Projektes „Soziale Stadt“ dar. Zum Geden-

ken an den verstorbenen Geschäftsführer der Wohnungsbau GmbH Worms und 

sein Engagement in diesem Gebiet  wurde er „Peter-Straube-Spielplatz“ getauft. 

„Soziale Stadt“ im Wormser Süden – 
Kinder gestalteten  
den Peter-Straube-Spielplatz 

Viele bunt bemalte Holzstelen 
in Form von verschiedenen 
Monstern prägen die Anlage. 
Neben Schaukeln und Klet-
termöglichkeiten lädt ein 
ebenfalls aus Holz gestalteter 
Unterstand mit Sitzplätzen 
zum Plaudern und Verweilen 
ein. Eine Tischtennisplatte er-
gänzt das Angebot. Das Kern-
stück der großzügig ausge-
stalteten Anlage stellt jedoch 
die Seilbahn dar, die sich über 
die gesamte Länge des Platzes 
erstreckt und bei Kindern und 
Jugendlichen gleichermaßen 
gefragt ist. 

Kinderkonferenz

Das Aussehen des Platzes spie-
gelt die Wünsche der Kinder 
des Wohngebietes wieder, die von Anfang 
an in die Neugestaltung mit einbezogen 
worden waren. Der Wunsch der Kinder und 
Jugendlichen nach einem „besseren und 
schöneren Spielplatz“ führte zur Gründung 
einer Arbeitsgruppe zusammen mit Eltern, 
dem Stadtteilbüro, der Spiel- und Lernstube 
sowie der Wohnungsbau GmbH Worms. 
Eine von der Wohnungsbau GmbH eigens 
organisierte Busrundfahrt zu verschie-
denen Spielplätzen bot neue Anreize und 
Ideen, die anschließend in einer ersten 
„Kinderkonferenz“ und zahlreichen Work-
shops weiterentwickelt wurden. 

Shahida Nadeem, eine der beteiligten Ju-
gendlichen, berichtet mit Begeisterung: 
„Die Busrundfahrt war interessant und wir 
konnten viele Ideen sammeln.“ Neben dem 
Anfertigen von Bildern und Zeichnungen 
wurde fleißig an Modellen gearbeitet, die 
dann den Eltern sowie den Vertretern der 
Wohnungsbau GmbH Worms offiziell  vor-
gestellt wurden. Eines war den Kindern 
und Jugendlichen dabei schnell klar: „Wir 
möchten eine Seilbahn!“

Es folgten dann Treffen mit dem Archi-
tekten des Wohnungsunternehmens sowie 

Mitarbeitern der Stadtverwaltung, in der 
Verfahrensfragen und Möglichkeiten der 
Realisierung beraten wurden. 

„Friendly Monsters“

Mit Holzbildhauer Joerg Schulze und sei-
nen „Friendly Monsters“ wurde ein Partner 
gefunden, der die Wünsche der Kinder wie 
auch die Vorstellungen der erwachsenen 
Beteiligten umsetzen konnte. Dabei stand 
eine aktive Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen nicht nur bei der Planung, 
sondern auch der praktischen Ausgestal-
tung im Vordergrund. Die Mitwirkung bei 
der Realisierung des künftigen Spielplatzes 
führte so zu einer besseren Akzeptanz, da 
sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Vorstellungen hier wiederfinden. 

In einer weiteren Kinderkonferenz wurden 
dann zusammen mit Joerg Schulze und 

Das macht Spaß.

In Workshops wurde der Spielplatz geplant.
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Vertretern der Beteiligten detaillierte Ent-
würfe für die einzelnen Skulpturen entwi-
ckelt. Dabei entstand die Planung für einen 
außergewöhnlichen Spielplatz. So erzählen 
die beteiligten Kinder und Jugendlichen 
mit Begeisterung, was sie selbst zu „ihrem  
Spielplatz“ beigetragen haben. „Es war auf-
regend, selbst mitentscheiden und mitge-
stalten zu können“, stellt Vivien Schwahn 
bei der Einweihung fest. 

Danach folgten der gemeinsame Bau und 
das Bearbeiten der Stämme während vie-
ler Nachmittage. Es wurde gehämmert, 
geschnitzt, gemalt und lackiert. Nach und 
nach wurde so der ehemals triste Spielplatz 
zu einer attraktiven Anlage von Kindern für 
Kinder. Für die fachgerechte Fertigstellung 
von Schaukeln und Seilbahn sorgten dann 

Fachkräfte der Wohnungsbau 
GmbH Worms. 

Peter-Straube-Spielplatz

Die Begeisterung, mit der Kinder 
und Jugendliche bei der Gestal-
tung des Spielplatzes beteiligt wa-
ren, war auch bei der Einweihung 
spürbar, wie Oberbürgermeister 
Michael Kissel unterstrich. Auch 
hier waren die Kinder und Ju-
gendlichen nicht nur Zuschauer. 
Für rhythmische Unterhaltung 
sorgte die inzwischen in Worms 
bekannte Trommlergruppe des 

Wohngebietes. In einem Interview mit drei 
der engagierten Jugendlichen wurden noch 
einmal die Details des Planungs- und Gestal-
tungsprozesses in den Vordergrund gerückt, 
ehe der Platz mit dem Steigen von einhun-
dert Luftballons offiziell eingeweiht wurde. 

Oberbürgermeister Kissel gedachte wäh-
rend der Veranstaltung auch des im ver-
gangenen Jahr plötzlich und unerwartet 
verstorbenen Geschäftsführers der Woh-
nungsbau GmbH Worms, Peter Straube, 
der sich für das Projekt stark engagiert 
hatte. Ihm wurde als dem „ersten Motor des 
Projektes“, so Oberbürgermeister Kissel, 
der Spielplatz gewidmet und nach ihm be-
nannt. Gemeinsam mit der Witwe Peter 
Straubes enthüllte Oberbürgermeister Kis-
sel einen Gedenkstein.�

Die Trommlergruppe des Wohngebietes 
bei der Einweihung des Spielplatzes

Oberbürgermeister Michael Kissel (r.) und 
Wohnungsbau-Geschäftsführer Volker  
Hormuth weihen den Spielplatz ein.

Oberbürgermeister Michael Kissel mit Johanna Straube, 
der Witwe des verstorbenen Geschäftsführers Peter Strau-
be, und dessen Sohn bei der Enthüllung des Gedenksteins

Mit der Seilbahn wurde der größte Wunsch 
der Kinder erfüllt.

Hundert bunte Luftballons

Holzbildhauer Joerg Schulze mit zwei Ju-
gendlichen bei der Gestaltung der „Friendly 
Monsters“
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36 Steuern

Unternehmensteuerreformgesetz 2008  
durch Bundesrat verabschiedet 

Der Bundesrat hat am 6. Juli 2007 dem 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 
in der vom Deutschen Bundestag am 25. 
Mai 2007 verabschiedeten Fassung zuge-
stimmt. Damit kann die Reform der Un-
ternehmensbesteuerung fristgemäß zum  
1. Januar 2008 in Kraft treten.

Der Bundesrat hat seine Zustimmung zum 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 
mit einer Entschließung verbunden und 
die Bundesregierung darin unter anderem 
gebeten, die Auswirkungen dieser Steu-
erreform im Jahr 2009 insbesondere im 
Hinblick auf die Zielgenauigkeit der Zins-
schrankenregelung und die Ausdehnung 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
auf die Finanzierungsanteile von Mieten, 

GdW-Arbeitshilfe erscheint in Kürze
Pachten und Leasingraten zu überprüfen. 
Auswirkungen der Neuregelung zum teil-
weisen bzw. vollständigen Untergang der 
Verlustvorträge bei der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer (§ 8 c KStG und § 10 a Satz 
8 GewStG) sollten im Zuge des anstehen-
den Gesetzgebungsverfahrens zur Moder-
nisierung der Rahmenbedingungen für 
Kapitalbeteiligungen untersucht werden.

Die Veröffentlichung des Unternehmen-
steuerreformgesetzes 2008 im Bundesge-
setzblatt wird in Kürze erfolgen.

Zur weiteren Information der Mitglieds-
unternehmen erstellt der GdW Bundesver-
band deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen e. V. unter Mitwirkung der 

Regionalverbände zurzeit eine Arbeitshilfe 
zur Zinsschrankenregelung. Anhand von 
Erläuterungen und Beispielen wird die 
Wirkungsweise der Zinsschranke verdeut-
licht. Die Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen können ermitteln, ob und in 
welchem Umfang sie betroffen sind. 

Die Veröffentlichung der Arbeitshilfe ist 
für September 2007 vorgesehen.

Zu konkreten Berechnungen für die Mit-
gliedsunternehmen des VdW Rheinland 
Westfalen und des VdW südwest stehen 
die Abteilungen für Steuerberatung zur 
Verfügung. 

Die Unternehmensteuerreform 2008 wird 
auch zentrales Thema in der gemeinsamen 
Veranstaltung „Aktuelles Steuerrecht“ des 
VdW Rheinland Westfalen und des VdW 
südwest am 7. November 2007 in Bochum 
sein.�

Eigenheimzulage

Die Anschaffung von Genossenschaftsantei-
len ist nicht nach § 17 EigZulG begünstigt, 
wenn die Tätigkeit der Genossenschaft dem 
Geschäftsgebahren eines Bauträgers ent-
spricht und die Genossenschaft ihren Mit-
gliedern keine Wohnung im Sinne eines „ge-
nossenschaftlichen Wohnens“ überlässt.

Das gilt auch, wenn sie in ihrer Satzung 
ihren Mitgliedern formal das Recht ein-
räumt, Wohnungen zu nutzen. Liegen die 
Voraussetzungen des § 17 EigZulG nicht 
vor, ist die Aufhebung vorläufiger Festset-
zungsbescheide nach § 165 Abs. 2 AO nicht 
an subjektive Voraussetzungen geknüpft. 
Es kommt weder materiell-rechtlich noch 
verfahrensrechtlich darauf an, ob der An-
teilserwerber vom tatsächlichen Geschäfts-
gebahren wusste oder hätten wissen müs-
sen. § 17 EigZulG kennt keine Vertrauens-
schutzregelung (Urteil des BFH vom  
29.03.2007, Az.: IX R 28/06).�

Begünstigung der 
Anschaffung von 
Genossenschafts-
anteilen

Abgeltungsteuer für  
EK O2-Bestände verändern

Jahressteuergesetz 2008

Das Bundeskabinett hat am 8. August 
2007 den Gesetzentwurf für das Jahres-
steuergesetz 2008 beschlossen. Darin 
findet sich zwar nicht mehr eine obligato-
rische pauschale Abgeltungsteuer für  
EK O2-Bestände, die viele Wohnungsun-
ternehmen in hohem Maß negativ betrof-
fen hätte, sondern ein Wahlrecht – das 
allerdings nicht für alle Wohnungsunter-
nehmen gilt.

Nach dem Regierungsentwurf wird nur 
den steuerbefreiten Vermietungsgenos-
senschaften ein Antragswahlrecht einge-
räumt, nicht aber den steuerpflichtigen 
Genossenschaften, die den gleichen 
Förderauftrag haben, nämlich das Ver-
mögen der Genossenschaft generatio-
nenübergreifend für die Mitglieder zu 
erhalten. Auch sie schütten heute häufig 
nicht oder sehr wenig aus, sodass sie 
durch Abgeltungsteuer erheblich belas-
tet würden.

Die Ausnahme für kommunale, öffent-
liche und kirchliche Wohnungsunter-
nehmen ist durch die beiden formu-
lierten Ausschließlichkeitsgebote deut-

lich zu eng gefasst. Diese betreffen zum 
einen die Tätigkeit – konkret, dass aus-
schließlich eigener Grundbesitz verwal-
tet und genutzt werden darf. Dies ent-
spricht nicht dem Geschäftsumfang der 
betroffenen Wohnungsunternehmen. 
Hier ist dringend eine Erweiterung der 
zugelassenen Tätigkeiten erforderlich. 
Zum anderen betrifft das Ausschließ-
lichkeitsgebot die Anteilseignerschaft. 
Konkret wird gefordert, dass ausschließ-
lich juristische Personen des öffent-
lichen Rechts unmittelbar und mittelbar 
an der entsprechenden Gesellschaft 
beteiligt sein dürfen. Auch dies wird 
in einer Vielzahl von Fällen nicht den 
tatsächlichen Beteiligungsverhältnissen 
der betroffenen Unternehmen gerecht. 
Beide Ausschließlichkeitsgebote führen 
dazu, dass im Bereich der kommunalen, 
öffentlichen und kirchlichen Wohnungs-
unternehmen das Antragswahlrecht in 
der Regel ins Leere läuft.

Eine Nachbesserung im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren ist dringend erfor-
derlich, um nicht viele Wohnungsunter-
nehmen in die Verlustzone zu bringen.



9/07  •  VerbandsMagazin

37Steuern

Einkommensteuer

Seit Beginn des Jahres 2007 kann der Zu-
wendende die Einkommensteuer bei Sach-
zuwendungen an seine eigenen Arbeitneh-
mer (§ 37 Abs. 2 EStG) mit 30 Prozent 
pauschalieren. Diese Sachzuwendungen 
sind jedoch sozialversicherungspflichtig. 
Dies geht aus einem Schreiben des Bundes-

Sozialversicherungspflicht von Sachzuwendungen an Arbeitnehmer
ministeriums für Arbeit und Soziales vom 
30. April 2007 hervor.

Die Beitragsfreistellung in der Sozialversi-
cherung würde zu erheblichen Beitrags-
ausfällen und deutlichen Beitragssatzerhö-
hungen führen, so das Ministerium. Zwar 

sehe die Regelung in § 17 SGB IV vor, dass 
sozialversicherungsrechtliche und steuer-
rechtliche Regelungen zum Arbeitsentgelt 
weitgehend übereinstimmen sollen. Sie 
lasse aber Abweichungen, insbesondere 
zur Sicherung des Beitragsaufkommens, 
in der Sozialversicherung zu.�

Gewerbesteuer

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom  
7. März 2007 entschieden, dass Erbbauzin-
sen nicht als dauernde Last nach § 8 Nr. 2 
GewStG dem Gewerbeertrag hinzuzurech-
nen sind.

Nach diesem Urteil sind Erbbauzinsen 
rechtlich und wirtschaftlich ein Entgelt 
für die Überlassung des Grundstücks zur 
Nutzung. Sie sind daher wie Miet- und 
Pachtzinsen zu behandeln. Nutzungsent-
gelte fallen nicht unter § 8 Nr. 2 GewStG, 
sondern unter § 8 Nr. 7 GewStG. Eine Hin-
zurechnung der Erbbauzinsen nach § 8  
Nr. 7 GewStG scheidet (derzeit) jedoch aus, 
weil das Entgelt für Nutzung von Grundbe-
sitz nicht unter § 8 Nr. 7 GewStG fällt. 

§ 8 Nr. 7 GewStG wird im Zuge der Reform 
der Unternehmensbesteuerung 2008 auf-
gehoben. Künftig sind ¾ der Mieten, Pach-
ten und Leasingraten für unbewegliche 
Wirtschaftsgüter zu 25 Prozent dem Gewer-
beertrag hinzuzurechnen (§ 8 Nr. 1 e 
GewStG-E). Ausgehend von der Beurteilung 
des Bundesfinanzhofs würden demnach 
zukünftig auch Erbbauzinsen unter diese 
neue Hinzurechnungsvorschrift fallen.�

Hinzurechnung von 
Erbbauzinsen nach  
§ 8 Nr. 2 GewStG

Einkommensteuer

Der BFH hat mit Urteil vom 1. Februar 2007 
– Az.: VI R 25/03 – seine jüngste Recht-
sprechung zur Abgrenzung von Werbungs-
kosten und nicht abziehbaren Kosten der 
privaten Lebensführung bei Bewirtung von 
Gästen anlässlich persönlicher Ereignisse 
(Geburtstag, Beförderung, Jubiläum usw.) 
fortgeführt.

Danach ist der Anlass einer Feier zwar ein 
erhebliches Indiz, nicht aber das allein ent-
scheidende Kriterium für die Beurteilung 
der Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwen-
dungen. Trotz eines herausgehobenen per-
sönlichen Ereignisses kann sich die be-

Bewirtungskosten für Mitarbeiter  
können Werbungskosten sein

rufliche Veranlassung der Aufwendungen 
aufgrund einer Gesamtwürdigung aus den 
übrigen Umständen des Einzelfalls erge-
ben.

Kläger war im Streitfall ein angestellter 
Geschäftsführer, der neben einem festen 
Gehalt eine Tantieme bezog, die etwa zwei 
Drittel seiner gesamten Bezüge ausmachte. 
Zum 25-jährigen Dienstjubiläum veranstal-
tete der Kläger ein Gartenfest ausschließ-
lich für seine Mitarbeiter, nachdem sein 
Arbeitgeber zuvor eine eigene Jubiläums-
feier allein mit Gästen von außerhalb 
durchgeführt hatte.�  

Der BFH erkannte (ebenso wie die Vor-
instanz) die Aufwendungen aufgrund der 
variablen Bezüge des Klägers als Werbungs-
kosten an. Das Dienstjubiläum als Anlass 
des Gartenfestes sah er wegen der vorange-
gangenen Feier des Arbeitgebers ebenso als 
unschädlich an wie die Durchführung des 
Fests im Garten des Klägers (Pressemittei-
lung des BFH vom 21.03.2007).�

Einkommensteuer

Das angekündigte neue BMF-Schreiben 
zu § 35 a EStG (haushaltsnahe Dienstleis-
tungen) wird sich nach Rückfrage beim 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
noch verzögern.

Der GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen e. V. 
hat das BMF auch um Auskunft bezüg-
lich der Heizkostenabrechnungskosten 
gebeten. Das angekündigte neue BMF-
Schreiben wird hierzu voraussichtlich 
keine Erläuterungen enthalten. Aller-
dings teilt das BMF die Auffassung der 
Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasser-
kos-tenverteilung e. V. (HeiWaKo), dass 
der Abrechnungsservice (Berechnung und 
Aufteilung der Heizkosten) einschließlich 
der Ableseleistung keine haushaltsnahe 

§ 35 a EStG – Aktuelles zu  
haushaltsnahen Dienstleistungen

Dienstleistung i. S. d. § 35 a Abs. 2 Satz 1 
EStG darstellt. 

Dagegen kämen Handwerkerleistungen 
i. S. d. § 35 a Abs. 2 Satz 2 EStG, z. B. für 
die Durchführung von Eichservice- und 
Wartungstätigkeiten von Geräten, in Frage 
und würden in den Abrechnungen geson-
dert ausgewiesen. Auch die OFD Karls-
ruhe ist der Ansicht, dass die Tätigkeit 
von Verbrauchsabrechnungsfirmen keine 
haushaltsnahe Dienstleistung darstellt.

Der Flyer der Arge HeiWaKo wird auf 
Anfrage bei Jürgen Gnewuch  
Tel.: 0211 16998-28  
E-Mail: j.gnewuch@vdw.rw.de  
zur Verfügung gestellt.
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Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen

Das niedersächsische Finanzgericht hat 
am 11. Januar 2007 geurteilt, dass ent-
gegen der bisherigen Auffassung der Fi-
nanzverwaltung die vom Arbeitgeber ge-
leisteten Umlagen zur Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder nicht zu einem 
Einnahmezufluss beim Beschäftigten und 
damit auch nicht zu Arbeitslohn führen. 
Dieses Urteil ist bedeutsam für Sozialver-
sicherungsbeiträge und für andere umla-
gefinanzierte Versorgungseinrichtungen, 
wie z. B. VBL oder RZVK. Das Urteil ist 
nicht rechtskräftig. Es wurde Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt.

Umlagezahlungen des Arbeitgebers an 
die Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder (VBL) im jeweiligen Zahlungs-
zeitraum sind gegenwärtig zufließender 
Arbeitslohn, weil der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer Mittel zur Verfügung stellt, 
die dieser zum Zweck seiner Zukunfts-
sicherung verwendet und er gegen die 
Versorgungseinrichtung einen Rechtsan-
spruch auf Leistung erwirbt. 

Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Niedersachsen sind die Umlagen wegen 
der fehlenden Bereicherung des Arbeit-
nehmers wie Arbeitgeberbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht 

Umlagen an Versorgungswerk  
sind kein Arbeitslohn

steuerbar und deshalb kein Arbeitslohn. 
Denn sie dienen allein dazu, die Auszah-
lungen der VBL an ihre gegenwärtigen 
Versorgungsempfänger zu finanzieren. 
Außerdem ist die Werthaltigkeit der Ver-
sorgungsanwartschaft zum Zeitpunkt der 
Umlagezahlung völlig unbestimmt und 
die Umlage hat keinen Einfluss auf die 
Höhe der Leistungszusage.

Da gemäß dieser Entscheidung kein Ar-
beitslohn vorliegt, wenn der Arbeitgeber 
Umlagen an die VBL leistet, führt die 
abzuführende (pauschale) Lohnsteuer zu 
einer rechtswidrigen Belastung des Ar-
beitgebers.

Anmerkung

Es ist zu überlegen, einen Antrag auf Än-
derung der (noch nicht bestandskräftigen) 
Lohnsteueranmeldungen zur Festsetzung 
der Lohnsteuer unter Herausnahme der 
pauschal ermittelten Steuer für die Umla-
gezahlungen an die VBL zu stellen.

Ab 2007 stellen Umlagen an die VBL 
aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen 
Regelung im Jahressteuergesetz 2007 
Arbeitslohn dar (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 
EStG).�

Einkommensteuer

Nach dem BMF-Schreiben vom 10. Juli 2007 
– IV B 8 – S 1983/07/0001 – gilt bezüglich 
des Verfahrens und der Anforderungen zur 
erstmaligen Gewährung der Steuerbefrei-
ung, auch bei Äußerungen gegenüber den 
Handelsregistergerichten, Folgendes:

REIT-Aktiengesellschaften sind von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 
Die Steuerbefreiung tritt zu Beginn des 
Wirtschaftsjahres ein, in dem die Gesell-
schaft in das Handelsregister unter einer 
den Anforderungen des § 6 REITG ent-
sprechenden Firma eingetragen wird (§ 17 
Abs. 1 REITG). 

Da die für die Eintragung als REIT-Akti-
engesellschaft notwendigen Unterlagen 

Steuerbefreiung für REIT-AGs
(Satzung der Gesellschaft und Nachweis 
der Zulassung zum Börsenhandel) dem 
Handelsregister zur Prüfung vorgelegen 
haben, kann die Erfüllung der Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung durch die 
Finanzverwaltung im Zeitraum der Eintra-
gung des REIT-Status in das Handelsregis-
ter regelmäßig vermutet werden. Anträgen 
auf Anpassung der Vorauszahlungen auf 
die Körperschaft- und Gewerbesteuer für 
diesen Veranlagungszeitraum ist daher zu 
entsprechen. 

Ob die Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiung tatsächlich vorliegen, ist gem. § 21 
Abs. 2 REITG regelmäßig, auch im ersten 
Jahr der Steuerbefreiung der Gesellschaft, 
auf Grundlage der Steuererklärung für 

den abgelaufenen Veranlagungszeitraum 
zu prüfen. Dieser sind die nach Ablauf 
des Geschäftsjahres aufzustellenden Ab-
schlüsse beizufügen. Erforderlichenfalls 
können weitere Unterlagen, wie eine aktu-
elle Fassung der Satzung der Gesellschaft, 
ein Handelsregisterauszug oder der Nach-
weis der Börsenzulassung, angefordert 
werden.

Die OFD Münster hat mit Verfügung vom 
3. Juli 2007 – S 1983 – 132 – St 13 – 33 – be-
kannt gegeben, dass die zentrale Zustän-
digkeit für steuerliche Angelegenheiten 
von REIT-Aktiengesellschaften und Vor-
REITs mit Sitz in Nordrhein-Westfalen auf 
das Finanzamt Köln-Mitte übertragen 
wird.�

Gewerbesteuer/Grundsteuer

Das Land Nordrhein-Westfalen darf den 
Kommunen auch im Wege einer aufsichts-
behördlichen Anordnung keine Mindest-
höhe der Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer vorschreiben.

Dies entschied das Verwaltungsgericht Aa-
chen mit Urteil vom 28. Juni 2007 (Az.:  
4 K 142/06) und hob somit eine entspre-
chende aufsichtsbehördliche Verfügung 
des Landrats der Stadt Euskirchen auf. Der 
Landrat hatte mit dieser Verfügung einen 
Beschluss des Rates der Gemeinde Hel-
lenthal aufgehoben, mit dem dieser für das 
Jahr 2005 die Hebesätze für die Gewerbe-
steuer (400 Prozent) und die Grundsteuer 
(350 Prozent) festgesetzt hatte.�

Keine Mindesthöhe 
bei Hebesätzen

Nach dem Urteil des Bundesfinanz-
hofes vom 29. März 2007 – Az.:  
IV R 55/05 – ist eine Avalgebühr für 
eine Ausfallbürgschaft kein Entgelt 
für Dauerschulden i. S. d. § 8 Nr. 1 
GewStG.

Avalgebühr

Gewerbesteuer
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31. Dezember 2007

Auf den sicheren Zustand und zuverlässigen 
Betrieb von Aufzugsanlagen hatte der Ge-
setzgeber schon von jeher ein besonderes 
Augenmerk. Seit die Betriebssicherheits-
Verordnung (BetrSichVO) im Jahre 2002 in 
Kraft trat, wird jedem Betreiber von Aufzü-
gen eine individuelle Gefährdungsbeurtei-
lung für seine Aufzüge abverlangt. Für das 
erstmalige Erstellen dieser Gefährdungs-
beurteilung wurde eine Übergangsfrist bis 
zum 31. Dezember 2007 eingeräumt. 

Das heißt: Vorstände und Geschäftsführer 
von Wohnungsunternehmen müssen als 
Verantwortliche für den sicheren Betrieb 
der Aufzüge sorgen. Mit der Gefährdungs-
beurteilung können sie nachweisen, dass 
sie alle sicherheitstechnischen Vorkeh-
rungen getroffen haben, damit niemand 
zu Schaden kommt. Wichtig dabei ist, dass 
grundsätzlich das „Gesamtsystem Aufzug“ 
in Bezug auf mögliche Gefährdungen si-
cherheitstechnisch bewertet wird. So dür-
fen auch Wechselwirkungen mit anderen 
Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen, Arbeitsplät-
zen oder -umgebungen nicht außer Acht 
gelassen werden. An eine spezielle äußere 
Form ist die Gefährdungsbeurteilung nicht 
gebunden. Wesentlich ist allein ihr Inhalt.

Weil nicht jeder Unternehmer stets Ex-
perte bezüglich aufzugstechnischer Fra-
gestellungen sein kann, findet er Rat und 
Hilfe bei Fachingenieuren der Fördertech-
nik oder auch bei den technischen Prüf-
diensten wie TÜV oder Dekra.

Haftungsfragen

Doch auch nach der Gefährdungsbeurtei-
lung sollte man Sicherheitsmängel nicht 
ignorieren. Wurden Betreiber von Aufzü-
gen früher vermeintlich durch die TÜV-
Abnahme im Hinblick auf Haftungsfra-
gen entlastet, müssen sie nun in jedem 
Fall selbst tätig werden. Und das umfasst 
neben der Gefährdungsbeurteilung und 
notwendigen Instandsetzungsarbeiten 
auch den Aufbau einer innerbetrieblichen 
Organisation, welche die Einhaltung der 
Pflichten aus der Betriebssicherheitsver-
ordnung in Zusammenarbeit mit den 
technischen Abteilungen sicherstellt. Mit 
bloßem Delegieren ist es dabei nicht getan. 

Fristablauf für Gefährdungsbeurteilungen 
von Aufzugsanlagen

Das Management muss delegierte Aufga-
ben kontrollieren, das eingesetzte Perso-
nal stichprobenhaft überwachen und für 
eine ordnungsgemäße Dokumentation der 
durchgeführten Überprüfungen sorgen, 
will es Regresse oder strafrechtliche Sank-
tionen vermeiden. Immerhin drohen bis 
zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. 

Problematik entspricht 
Überwachungspflichten

Das ist kein einfaches Unterfangen, denn 
täglich nutzen mehrere Millionen Men-
schen in Deutschland ca. 600.00 Aufzugs-
anlagen. Die Hälfte dieser Anlagen sind äl-
ter als 20 Jahre und entsprechen nicht dem 
aktuellen Stand der Technik. Hier kann 
es zu vermeidbaren und folgenschweren 
Unfälle kommen.

Mit der Europäischen Norm DIN EN 81-80 
(siehe „DIN-Richtlinien“) wurde auf euro-
päischer Ebene eine allgemein akzeptierte 
Prüfliste für bestehende Aufzüge erarbei-
tet, in der alle Risiken aufgezeigt werden. 
Diese Norm wird auch als SNEL (Safety 
Norm for Existing Lifts) bezeichnet und 
erhielt in Deutschland durch die Betriebs-
sicherheits-Verordnung Relevanz.

Für den Betreiber einer Aufzuganlage sind 
hierbei wichtig:

π � Die Betriebssicherheits-Verordnung ver-
langt eine sicherheitstechnische Bewer-
tung bzw. Gefährdungsbeurteilung der 
bestehenden Aufzuganlage. 

π � Die DIN-EN 81-80 ist die Basis für diese 
Beurteilungen.

π � Die Betriebssicherheits-Verordnung 
wendet sich in erster Linie an den Be-
treiber und verpflichtet ihn direkt, die 
Vorschriften aus der Verordnung zu 
erfüllen.

π � Das Nichtbeachten dieser Verordnung 
kann im Schadensfall gravierende haf-
tungs- und ggf. auch versicherungs-
rechtliche Folgen nach sich ziehen. 

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

Das Ergebnis einer durchgeführten Gefähr-
dungsbeurteilung ist folgendermaßen zu 
werten. Je nach Risiko und Folgenschwere 
eines Prüfkriteriums wurden in der DIN 
EN 81-80 Fristen festgelegt, wann Maß-
nahmen zwecks Beseitigung des Mangels 
zu ergreifen sind. Hier wird unterschieden 
zwischen kurz-, mittel- und langfristig. 

Der Weg zu einem sicheren Aufzug: 

π � Durchführung einer Gefährdungsbeur-
teilung – am besten auf der Basis der 
DIN EN 81-80. Fristablauf 31. Dezember 
2007

π � Das Ergebnis prüfen und Lösungsmög-
lichkeiten mit Ihrem Wartungsunter-
nehmen besprechen

π � Gravierende Sicherheitsmängel, sofern 
gegeben, unverzüglich beheben

π � Planung der erforderlichen Investiti-
onen (Rücklagen bilden) für alle wei-
teren Punkte

π � Modernisierung der Aufzugsanlage so 
früh wie möglich – die Sicherheit sollte 
in jedem Falle Vorrang haben

π � In der Wartung und Modernisierung 
nur auf qualifiziertes Fachpersonal ver-
trauen, das auf der Basis der DIN EN 
13015 arbeitet

π � Nach baulichen oder technischen Verän-
derungen im Bereich der Aufzuganlage 
kann eine erneute Überprüfung erfor-
derlich werden.�
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Energieverbrauch

Die Energieeffizienz der Gebäude hat sich 
in Westdeutschland seit Ende der 70er Jahre 
deutlich verbessert. Allerdings sind die re-
gionalen Unterschiede erheblich. Auch das 
Verbraucherverhalten der Haushalte in den 
Wohnquartieren ist sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. So kommt es innerhalb von 
Quartieren zu Verbrauchsabweichungen 
der Haushalte bis zum Faktor 10. Dies 
sind die zentralen Ergeb-
nisse der aktuellen Studie  
„Energiekennwerte 2007“ 
der techem AG. 

Für den Zeitraum von 
1977 bis 2003 stellt die Studie einen kli-
mabereinigten Rückgang des Energie-
verbrauchs von knapp 40 Prozent fest. 
Verantwortlich für diese sehr positive Ent-
wicklung sind nach Aussagen der Studie 
ein energiebewussteres Nutzerverhalten 
sowie eine Verbesserung der Energieeffi-
zienz der Bestandsgebäude. 

Regionale Unterschiede bei 
energetischer Gebäudequalität

Auffallend ist der große re-
gionale Unterschied beim 
Heizölverbrauch in zen-
tralbeheizten Mehrfamili-
enhäusern. In der Heizpe-
riode 2005/2006 lag der 
Bundesdurchschnitt (West) 
bei 15,4 l/m²a. Deutliche 
Abweichungen nach oben 
sind beispielsweise in Ber-
lin (17,2) und Kiel (17,5) 
festzustellen. Nahe an den 
Durchschnittswerten lie-
gen die Städte Düsseldorf, 
Frankfurt/Main, Kassel und 
Marburg. Deutlich unter-
halb des durchschnittlichen 
Verbrauchsniveaus liegen 
die Städte Köln, Essen und 
Braunschweig mit jeweils 
ca. 14,5 l/m²a. 

Die regionalen Unterschiede 
ziehen sich dabei über lan-
ge Zeiträume, in denen 
die  durchschni t t l i chen 
Verbrauchswerte in West-

Deutliche Verbesserung der Energieeffizienz  
bei erheblichen regionalen Unterschieden

deutschland insgesamt deutlich gesunken 
sind. 

Wie groß die Fortschritte bei der ener-
getischen Effizienz der Gebäude sind, 
zeigt sich nicht zuletzt beim Anteil der 
Gebäude mit niedrigeren Verbrauchs-
werten. So lag der Anteil der Gebäude 
mit Verbrauchswerten unterhalb von  

12 l/m² 1988 bei lediglich 
2,6 Prozent. Dieser An-
teil ist bis 2002 auf über 
15 Prozent gestiegen. Al-
lerdings lag gleichzeitig 
der Anteil von Gebäuden 

mit einem Verbrauch von über 24 l/m² bei 
über elf Prozent.

Nutzerverhalten von großem Einfluss 

Noch deutlich größere Verbrauchsunter-
schiede sind durch das Nutzerverhalten 
innerhalb von Quartieren feststellbar. Die 
techem-Studie führt hierzu beispielhaft 
ein Quartier mit 220 Wohnungen an. Bei 
dem im Jahr 1993 fertig gestellten Quartier 
wurden zwei Heizperioden im Hinblick 

auf die Häufigkeitsverteilung des Jahres-
brennstoffverbrauchs untersucht.

Das Ergebnis ist frappierend (siehe auch 
Grafik). Geht man davon aus, dass Woh-
nungen mit Verbrauchskennwerten un-
ter 30 kWh/m² in der Heizperiode wohl 
nicht durchgehend bewohnt waren, so 
unterschieden sich die Sparer (35) von 
den Vielverbrauchern (370) um mehr als 
den Faktor 10. Anders betrachtet: In dieser 
Liegenschaft verbrauchen 30 Prozent der 
Nutzer rund 57 Prozent der Energie.

Die Studie mit einem umfangreichen 
statistischen Anhang, in dem u. a. 
auch detaillierte Angaben zu Ener-
giepreisen enthalten sind, kann unter 
Angabe der Bestellnummer 09982074 
bezogen werden bei  
Techem Energy Services GmbH,  
Abt. FLZL, Höchster Straße 74,  
65835 Liederbach, Fax: 069 30097611,  
E-Mail:  
energiekennwerte@techem.de.  
Die 124-seitige Studie kostet 25 Euro. 
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Neues aus dem Normenwerk

Der Arbeitsausschuss NA 005 08-16 AA 
„Tragwerksbemessung“ des NABau hat 
an der Normenreihe der DIN 18800 Än-
derungen vorgenommen. Sie beziehen 
sich auf die Aktualisierung der Stahlsor-
ten und der referenzierten Normen sowie 
die Einarbeitung der Anpassungsrichtlinie 
Stahlbau. Die geänderten Normen wurden 
im Entwurf veröffentlicht (DIN 18800-1/
A2:2007-06 (Entwurf ) Stahlbauten, Teil 2 
bis Teil 3).

Der Abschnitt 5 des Normentwurfs der DIN 
EN 14081-4/A2:2007-06 Holzbauwerke 
– Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für 
tragende Zwecke mit rechteckigem Quer-
schnitt – Teil 4: Maschinelle Sortierung 
– Einstellungen von Sortiermaschinen für 
maschinenkontrollierte Systeme; Deut-
sche Fassung EN 14081-4:2005/prA2:2007 
wurde nochmals überarbeitet. Die dort 
enthaltenen Tabellen 1 bis 8 wurden um 
neue Sortierklassen, Holzarten und Arten 
von Sortiermaschinen erweitert.

Die Norm DIN EN 1670:2007-06 legt die 
Anforderungen an das Korrosionsverhal-

Tragwerksbemessung
ten von Schlössern und Baubeschlägen 
für Türen, Tore, Fenster, Fensterläden und 
Vorhangfassaden fest. Sie enthält eine 
Klassifizierung des Korrosionsverhaltens 
von Baubeschlägen nach der neutralen 
Salzsprühnebelprüfung (DIN EN ISO 

9227:2006-10). 
D i e  A n f o r d e -
rungen dieser 
Norm gelten darü-
ber hinaus für die 
metallischen Ver-
bindungsmittel, 
die für die Mon-

tage von Schlössern und Baubeschlägen 
erforderlich sind, falls spezifiziert. Schrau-
ben und Verbindungsmittel, die mit dem 
Beschlagprodukt zusammen verkauft wer-
den, das dieser Norm entspricht, müssen 
ebenfalls dieser Norm entsprechen.

Die gesamte Information des NABau 
kann bei Christoph Bretz  
E-Mail: christoph.bretz@vdwsuedwest.de 
angefordert werden.

Schläuche und Schlauchleitungen

Der DVGW teilt mit

Schläuche und Schlauchleitungen haben 
als Bauteil in den heutigen Trinkwasser-
Installationen eine große Bedeutung. 
In der derzeit gültigen Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV 2001) ist festgelegt, 
dass der Qualitätsanspruch an das 
Trinkwasser bis zur Entnahmestelle 
beim Verbraucher gilt. Daher kommt der 
Werkstoffauswahl in der Trinkwasser-
installation für die Erfüllung der Anforde-
rungen der Trinkwasserverordnung eine 
entscheidende Bedeutung zu.

Der DVGW hat zu diesen Produkten 
eine Trinkwasserinformation, kurz 
TWIN, herausgegeben, die die unter-
schiedlichen Anforderungen an Schläu-
che für den Einsatzbereich Trinkwasser-
installation und für den Einsatzbereich 
des zeitlich befristeten Transports von 

Trinkwasser 
(z. B. bei Mo-
dernisierungs-
maßnahmen) 
abgrenzt und in 
verständlicher 
Art und Weise 

auflistet. Dabei werden Werkstoffe ge-
nannt, gängige Verbindungstechniken 
und die jeweils zugehörigen tech-
nischen Regeln für Rohre und Rohrver-
bindungen.

Die TWIN ist auf der Homepage 
des DVGW unter 
www.dvgw.de/wasser/trinkwasser-
installation/twin zu finden.

Ist Ihre 
Fassade bald 
abgelaufen?*

* Das LG Frankfurt/Main stellte mit Urteil vom 01.12.1999,
AZ: 3-13 0 104/96 fest: „Das Algenwachstum [...] wird
durch die Vollwärmedämmung begünstigt.“ 
Laut einschlägiger Fachliteratur hat der Planer oder
bauausführende Unternehmer bei Verwendung von
Vollwärmedämmung auf die Gefahr oder das Risiko
von Verunreinigungen hinzuweisen.

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht,
wann die ersten Instandhaltungsmaß -
nahmen an Ihrer Fassade fällig werden? 
Das kann schnell gehen.* 

Bauen Sie doch gleich richtig. Mit einem
Fassadenbaustoff, an dem Sie lange Freude
haben. Besser Bauen mit Backstein.

Mehr Infos unter: www.backstein.com 

037-04-28 AZ-Etikett_RZ_24.8.:AZ VerbandsMagazin_70x297  24.08.2007  16:51 Uhr  Seite 1
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Oktober 2007

01.10.2007 Bochum Hausmeistertraining: Die tägliche Arbeit mit nicht-deutschen 
Mietern (Migranten)

Muhammed Inam

02.10.2007 Hannover Beschwerden sind eine Chance Stefan Stanjek

08.10.2007 Bochum Dauerbrenner Mieterhöhung – Grundsätzliches und Aktuelles zu 
den verschiedenen Mieterhöhungsmöglichkeiten im preisfreien 
Wohnungsbau

Ulf P. Börstinghaus

08.10.2007 Rostock Hausbewirtschaftung – Zusammenhänge zwischen Aufwen-
dungen und Erträgen

Kerstin Bonk

08./09.10.2007 Bremen Von Verkäufern lernen – Verhandlungstechniken für Vermieter
(mit Videotraining 2 Tage)

Astrid Horvath

09.10.2007 Hamburg �„756.000 x Villa Kunterbunt“ – Ideenworkshop für eine kinder-
freundliche Wohnungswirtschaft

Ulrich Kresse

10.10.2007 Bochum Strategien gezielter Öffentlichkeitsarbeit Ines Manzel

10.10.2007 Schlangen-
bad

Erfolgreiches Forderungsmanagement in der Wohnungswirt-
schaft

Kerstin Bonk

11.10.2007 Hamburg Seminarreihe Hausmanagement – Modul 2: Mängelmanagement Handwerkskammer  
Hamburg

11.10.2007 Lübeck Von der Excel-Liste zum energetischen Portfoliomanagement Christian Wetzel

11.10.2007 Schlangen-
bad

Grundlagen der Wirtschaftlichkeit Kerstin Bonk

12.10.2007 Schwerin Rechte und Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern in Genossen-
schaften

Rainer Maaß

15.10.2007 Hannover �Grundlagen des Mietrechts für technische Mitarbeiter und Haus-
meister

Erhard Abitz

16.10.2007 Bochum �Interkulturelles Gesprächstraining, Konfliktlösungen und der 
Umgang mit Reklamationen

Muhammed Inam

16.10.2007 Hannover �Büroorganisation Patricia Ringel

16./17.10.2007 Bochum Intensivseminar Betriebskosten Volker J. Ziaja

17.10.2007 Bochum �Mietrechtliche Besonderheiten bei Gewerbeimmobilien Erhard Abitz

17.10.2007 Bochum �Marketing = Werbung?  
Die Grundlagen des Immobilienmarketings

Ines Manzel

17.10.2007 Hannover �Fachtagung mit begleitender Ausstellung  
„Gesünder Wohnen mit sauberem Wasser und frischer Luft“

Dr. Hans-Bernhard  
Behrends 
Bernd Stöver 
Oliver Francke-Weltmann 
Dr. Konrad Wolfarth
Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff

18.10.2007 Bochum Arbeitsnehmerdatenschutz und betriebliche Regelungen Holger Koch
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18.10.2007 Budenheim �Professionelle Bewertung von bebauten und  
unbebauten Grundstücken

Karl Herbert Günter

18.10.2007 Hannover Wie locken Sie Ihre Kunden aus der Reserve?  
Aktive Bewohner schützen Häuser und Nachbarschaft!

Sabine Petter

23.10.2007 Bochum �Marktforschung in der Wohnungswirtschaft –  
Von der Mieterbefragung bis zum Mystery Shopping

Prof. Dr. Matthias Neu

23.10.2007 Bochum Schimmel in der Wohnung – Wie sag ich’s meinen Mietern?  
Souveräne Kommunikation am Beispiel der  
Schimmelbekämpfung

Sabine Petter 
Johannes Zink

23.10.2007 Budenheim �Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Immobilienwirtschaft, 
Basisseminar

Hedda Werner

23.10.2007 Budenheim Wohnungswirtschaftliches Rechnungswesen, Teil 1 Ursula Plöger

24.10.2007 Bochum Schimmel und Feuchtigkeit – Wie wehre ich mich gegen  
unberechtigte Ansprüche der Mieter?

Detlef Wendt

24.10.2007 Budenheim Der kundenorientierte Geschäftsbrief Doris Lavall

24.10.2007 Wiesbaden
Nordstadt

Feng Shui für Wohnungsunternehmen, Städtebau und Entwick-
lung von Bebauungsplänen

Heike-Maria Bachus

25.10.2007 Wiesbaden �Aktuelles Mietrecht Prof. Dr. Friedemann 
Sternel 

25.10.2007 Bochum Beschlusskompetenz nach dem neuen WEG Detlef Wendt

30.10.2007 Bochum Due Dilligence – Wie Investoren Ihren Immobilienwert  
ermitteln – und worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich hübsch 
machen wollen

Dr. Norbert Raschper

30.10.2007 Budenheim Wohnungswirtschaftliches Rechnungswesen, Teil 2 Ursula Plöger

30.10.2007 Hannover Brandschutz im Bestand 	 Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
Wesche

31.10.2007 Budenheim Wohnungsabnahme – mehr als ein Protokoll Gerhard van Zütphen

31.10.2007 Bad  
Bramstedt

Rechnungswesen, Bilanzierung, Jahresabschluss Olaf Seligmann

31.10.2007 Hamburg Umgang mit suchtgefährdeten Menschen Angela Krieter

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck, Rostock, 
Neumünster und Waren: 
Andreas Daferner 
Telefon 040 52011-218

Julius-Brecht-Sommerakademie

Vom 21. bis 24. Juni 2007 fand im EBZ – Euro-
päisches Bildungszentrum wieder die Julius-
Brecht-Sommerakademie für junge Führungs-
kräfte der Wohnungswirtschaft statt, zu der 57 
Teilnehmer aus Wohnungsunternehmen in 
ganz Deutschland gekommen waren. Das Ziel 
der Sommerakademie: den Branchennach-
wuchs zu vernetzen sowie zu neuen Ideen 
und Perspektiven in ihren Unternehmen zu 
befähigen.

Branchennachwuchs in Bochum

Auch in diesem Jahr hatten sich wieder er-
fahrene Führungskräfte als Referenten zur 
Verfügung gestellt. Sie vermittelten fachlichen 
Input und diskutierten angeregt mit den Teil-
nehmern. Die Themen waren u. a. Geschäfts-
modelle für altersgerechte Wohnformen, 
strategische Unternehmensentwicklung und 
Anforderungen an die Kompetenzen moder-
ner Führungskräfte. Zu den Referenten ge-
hörten in diesem Jahr Dr. Viktor Lau, Zentraler 

Stab Personal Management Development, 
Commerzbank AG, Frankfurt, die Unterneh-
mensberaterin Iris Surburg, minds*coaching, 
Berlin, sowie Stephan Rohloff, Direktor Kon-
zernbereich Marketing und Kommunikation, 
Aareon AG, Mainz.

Auf Basis der Vorträge erstellten die Teilneh-
mer der Sommerakademie danach in Arbeits-
gruppen konkrete Strategien. GdW-Präsident 
Lutz Freitag stellte sich traditionell den Fragen 
der Teilnehmer. Zudem wurden die Jahrgangs-
besten des berufsbegleitenden Studiums für 
Führungskräfte im Fach „Immobilien-Öko-
nom (GdW)“ ausgezeichnet und geehrt. �
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forina – Forum für interkulturelle Arbeit im EBZ

Menschen mit Migrationshintergrund sind 
eine der wachsenden Kundengruppen der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. In 
Ballungsgebieten wird in wenigen Jahren 
jeder dritte Kundenkontakt ein Kontakt mit 
einem Menschen ausländischer Herkunft 
sein. Das Interesse zum Immobilienerwerb 
ist bei dieser Kundengruppe ausgeprägt, 
aber auch als Mieter werden sie wichtiger 
– zumal ihre Kaufkraft auch weiterhin zu-
nehmen wird.

Mitarbeiter in der Wohnungswirtschaft, die 
im Zusammenhang mit dem sehr persön-
lichen Gut „Wohnung“ Kontakt zu diesen 
Menschen haben, tun gut daran, sich mit 
ihrer Mentalität, ihren Vorstellungen und 
Wünschen zu befassen. Es sichert zufrie-
dene Mieter, wenn sie Missverständnisse 
vermeiden und dem Gegenüber angemes-
sen entgegenkommen. Es verbessert das 
Image, mindert die Fluktuation, beugt 
juristischen Problemen und unnötigen 
Mehrkosten vor. 

Die Mentalitäten und Gewohnheiten un-
terscheiden sich von Land zu Land, von 
Kultur zu Kultur. Welche Signale der Kör-
persprache werden von Mietern aus ande-
ren Ländern missverständlich aufgefasst? 
Wann ist es angemessen, einem Mieter 
türkischen Ursprungs die Hand zu schüt-
teln? Kann ein Hausmeister erwarten, 
eingelassen zu werden, auch wenn der 
männliche Mieter auf der Arbeit und seine 
Frau alleine in der Wohnung ist? Welche 
Verschönerungsmaßnahmen werden in 
einem Quartier mit hohem Migrantenan-
teil besonders gut angenommen werden, 
welche sind fruchtlos? Welche Signale ma-
chen gutes Marketing für Menschen mit 
Migrationshintergrund aus und wie lassen 
sie sich als Partner bei der Aufwertung von 
Quartieren gewinnen?

Diese und weitere Fragen will das EBZ 
– Europäisches Bildungszentrum in Bo-
chum mit Hilfe von interkulturellen Se-
minaren für die Wohnungswirtschaft be-
antworten. Sie werden die Unternehmen 
dabei unterstützen, ihre Mitarbeiter in 
diesem zukunftsträchtigen Themengebiet 

Seminar-Zyklus  
für interkulturelle Kompetenzen 

praxisnah zu schulen und fit für den Um-
gang mit Mietern ausländischer Herkunft 
zu machen.

Folgende Seminare für interkulturelle 
Kompetenzen, die von Muhammed Inam 
(forina – Forum für interkulturelle Arbeit 
im EBZ) geleitet werden, bietet das EBZ 
bis Ende dieses Jahres an:

π � Hausmeistertraining: Die tägliche 
Arbeit mit nicht-deutschen Mietern  
(1. Oktober 2007)

π � Interkulturelles Gesprächstraining, 
Konfliktlösungen und der Umgang mit 
Reklamationen (16. Oktober 2007)

π � Soziales Management im Wohnquartier 
mit hohem Migrantenanteil (8. Novem-
ber 2007)

π � Konflikte im Wohnquartier – Interkul-
turelle Feindschaften (14. November 
2007)

π � Vermittlung interkultureller Kompe-
tenzen in der Ausbildung der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft (19. 
November 2007)

π � Interkulturelles Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit (11. Dezember 2007).

Nähere Informationen bei 
Claudia Bovenschulte 
Tel.: 0234 944-7510
E-Mail: c.bovenschulte@e-b-z.de

Berufsbegleitender Studiengang beginnt im Oktober

Mitarbeiter und Führungskräfte in der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft müssen 
immer höhere Anforderungen erfüllen, in im-
mer mehr Themen auf dem Laufenden sein, 
immer mehr Fachwissen und strategischen 
Überblick besitzen. Im Oktober beginnt er-
neut der Studiengang „Bachelor in Immobi-
lienmanagement und Facility Management“ 
an der Führungsakademie im EBZ – Europä-
isches Bildungszentrum in Bochum.

Hochkarätige Dozenten, aktuelle Lehrin-
halte und neueste Forschungsergebnisse 
werden dazu eingesetzt, Führungskräfte 
für die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft aufzubauen. Denn fähiges Personal 
ist eines der wichtigsten Erfolgskriterien 
im verschärften Wettbewerb unserer Zeit.

Der Studiengang wurde so konzipiert, dass 
er auf berufstätige Teilnehmerinnen und 

Bachelor in Immobilienmanagement  
und Facility Management

Teilnehmer ausgerichtet ist und größtmög-
lichen Komfort bietet. Bis zum Abschluss 
„Immobilien-Ökonom (GdW)“ können die 
Studierenden auch in der besonders effizi-
enten Wochenend-Form studieren. 

Betriebswirte und Absolventen vergleich-
barer branchenbezogener Fortbildungen 
haben die Möglichkeit, das Studium zu 
verkürzen und nach Bestehen einer Ein-
stufungsprüfung direkt im dritten Seme-
ster, auf dem Weg hin zum Abschluss 
„Diplomierter Wohnungs- und Immobi-
lienwirt FWI“, zu starten. 

Nähere Informationen bei  
Dr. Lieselotte Steveling 
Tel.: 0234 9447-602
E-Mail: l.steveling@e-b-z.de
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Neues Ausbildungsjahr hat begonnen

Mit dem schon traditionellen 
geselligen „Warm Up“ am 4. Au-
gust 2007 begann an der Berufs-
schule im EBZ – Europäisches 
Bildungszentrum in Bochum 
das neue Ausbildungsjahr. Stu-
diendirektorin Annegret Buch, die kürzlich 
berufene neue Leiterin der zentralen Berufs-
ausbildungseinrichtung der Immobilien- 
und Wohnungswirtschaft in Deutschland, 
freut sich über stark gewachsenes Interes-
se. 454 neue Berufsschüler bedeuten, dass 
über 80 Auszubildende mehr als im Vorjahr 
die Chancen im EBZ wahrnehmen wollen. 
Insgesamt zählt die Schule in diesem Aus-
bildungsjahr 1.129 Schüler – wobei erfah-
rungsgemäß in den kommenden Monaten 
noch Zuwachs zu erwarten ist.

Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen 
entsenden – nicht zuletzt wegen der 
kurzen Wege – auch diesmal die meisten 
der Schülerinnen und Schüler. Zudem 
ist NRW bekanntlich Schwerpunkt und 
Sitz großer Konzerne der Wohnungswirt-
schaft, zahlreicher städtischer Unterneh-
men und wichtiger Genossenschaften. 

Start frei für die Aufsteiger der Zukunft 
„Aber wir freuen uns über 
wachsenden Zuspruch auch 
von anderen großen, bundes-
weit agierenden Unterneh-
men der Branche“, sagt Buch. 
Mit dabei sind zum Beispiel 

Auszubildende des Immobilienunterneh-
mens ATIS Real und – erstmals – auch der 
Deutschen Bahn AG.

Mit 32 Schülern registriert 
auch die Fachschule im EBZ 
einen neuen Teilnehmerre-
kord. Dorthin entsenden Un-
ternehmen talentierten Be-
rufsnachwuchs, der die erste 
Ausbildungsstufe schon gemei-
stert hat. In der „Unterstufe“ 
werden die Fachschüler per 
Fernunterricht ausgebildet. Die 
berufsbegleitende Oberstufe 
erfordert ein Jahr lang jeweils 
sechs Präsenzphasen von je 14 
Tagen in Bochum. Dabei lernen 
die künftigen Aufsteiger ins mittlere Ma-
nagement täglich zehn Stunden lang – ein 
Intensivprogramm.

Neue Ausbildungsordnung

Beflügelt wurde der Zuspruch zur Bo-
chumer Berufsschule durch die neue 
Ausbildungsordnung für den Beruf 
Immobilienkauffrau/-kaufmann. Die 
konsequente Umsetzung des modernen 
Ausbildungskonzeptes zeichnet die Bo-
chumer Einrichtung aus. Unterrichtet wird 
in jeweils einwöchigen und 39 Stunden 
umfassenden Berufsschulblocks pro Mo-
nat. Danach stehen die Berufsschüler ih-
ren Ausbildungsunternehmen drei volle 
Wochen zur Verfügung. Die Auswärtigen 
unter den Schülern nutzen während der 
Berufsschulphasen die Wohnmöglich-
keiten im EBZ. 

Neben den 13 „Lernfeldern“ in praxisnah 
gebündelten Handlungsgebieten bietet die 
Schule zusätzlich „ein breites Angebot an 
Stützkursen“, wie Buch erläutert. Dazu ge-
hören zwei Stunden kaufmännisches Rech-
nen und Englischkurse. Eigentlich, räumt 
die Schulleiterin ein, könnte man auch 
noch zusätzliche Hilfen im Fach Deutsch 
anbieten, aber dafür reicht der Zeitrahmen 
einer Unterrichtswoche nicht aus.

Zielbewusste Jugendliche

Die Zusatzkurse zeigen, wo sich erfah-
rungsgemäß Defizite auch noch am Ende 
einer ausgiebigen Schullaufbahn auftun. 
Immerhin bietet die zentrale Bochumer 
Berufsschule Lehrern und Schülern er-
freuliche Startbedingungen. Denn: Nach 
Bochum kommen fast ausschließlich Abi-
turienten (drei Viertel der Schüler), Fach-
abiturienten von Höheren Handelsschulen 
und Schüler mit ungewöhnlich gutem Re-
alschulabschluss. „Handverlesen“ nennt 

Buch diese Schülerklien-
tel. „Das Sozialverhalten 
macht überhaupt keine 
Probleme, alle sind au-
ßerordentlich zielbe-
wusst.“

Woran es diesen Schü-
lern beim Start in die 
Ausbildung dennoch 
fehlt, daran fehlt es 
der gesamten Genera-
tion derzeit noch beim 
Schulabschluss: „Es ist 
der Praxisbezug, das 
Verständnis für einfache 

Grundlagen der täglichen Arbeit in der 
Wirtschaft“, sagt Buch, „Prozentrechnung 
beispielsweise macht immer wieder Pro-
bleme“.

Zukunft mit Perspektive

Am Ende ihrer drei Bochumer Berufsschul-
jahre erwartet alle „eine gute Zukunft in 
einem Wirtschaftszweig mit Perspektive, 
der qualifizierten Nachwuchs benötigt“,  
sagt Buch. Den Besten winkt der „Mar-
schallstab einer Führungsaufgabe“ – und 
das ist auch im EBZ zu erleben. Denn dort 
arbeiten die Berufsschüler unter einem 
Dach mit jenen Azubi-Vorgängern, die es 
schon bis zur Fachschule geschafft haben 
und mit solchen, die im Obergeschoss auf 
den Bachelor-Abschluss der Fachhoch-
schule hinarbeiten (siehe dazu S. 44).

„Ich sage allen schon beim Start: Mit dem 
Abschluss der Lehre ist es längst nicht 
mehr getan. Lebenslanges Lernen ist kein 
Schlagwort, sondern eine Grundbedingung 
des Erfolgs in der Zukunft“, berichtet Buch. 
Die Unternehmen sind darauf eingestellt. 
„Personalentwicklung“ gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung und muss noch aus-
geweitet werden, wie eine Studie des 
„InWis“-Instituts unter dem Dach des EBZ 
gerade erst erwiesen hat.�

Das EBZ – Europäisches Bildungszentrum 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
in Bochum

Studiendirektorin  
Annegret Buch,  
Leiterin der Berufsschule 
im EBZ

Pause im Berufsschulunterricht
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Die Einführung in das Woh-
nungseigentumsrecht ermög-
licht insbesondere den Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeitern 
in der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft einen ersten Ein-
stieg in die komplexe Materie. 

Am 1. Juli 2007 trat das Gesetz 
zur Änderung des Wohnungs-
eigentumsgesetzes und an-

ILS NRW (Hrsg.)

Die Wohnungswirtschaft, der jeweilige 
Mobilitätsanbieter und die Bewohner 
können von so genannten Mietertickets 
gleichermaßen profitieren – so lautet das 
Ergebnis der im April 2007 vom Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
und Bauwesen des Landes NRW (ILS NRW) 
herausgegebenen „Evaluation zielgruppen-
spezifischer Mobilitätsdienstleistungen von 
Wohnungsunternehmen“.

Gegenstand der empirischen Untersu-
chung war das Mieterticket, das die Biele-
felder Baugenossenschaft Freie Scholle eG 
und die BGW Bielefelder Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft mbH anbieten. 

Mobilitätsdienstleistungen  
von Wohnungsunternehmen

Die Veröffentli-
chung ist eine Di-
plomarbeit, im De-
zember 2006 von 
Arne Gogol dem 
Geographischen 
Institut der Ruhr-Universität Bochum 
vorgelegt. Der Autor kommt darin u. a. zu 
dem Ergebnis, dass rund 70 Prozent der 
Nutzer das „moBiel“-Mieterticket mindes-
tens einmal täglich in Anspruch nehmen. 
Insbesondere ältere „captive-riders“, die 
über keinen Pkw verfügen, geben als 
Hauptnutzungsgrund die (Nah-)Versor-
gung an. Beim Marketing hat sich in erster 
Linie die Bewerbung über Mieter- bzw. 

Mitgliederzeitungen bewährt, eine wich-
tige Rolle spielt auch die direkte Anspra-
che in den Kundengesprächen. 

Interessant: Die Ticketnutzer bewerten 
„ihr“ Unternehmen bezogen auf die Kri-
terien Identifikation, Lebensqualität und 
innovatives Erscheinungsbild positiver 
als Nicht-Nutzer. Dieser Imagegewinn 
bewirkt letztlich eine höhere Kundenbin-
dung. Aus der Sicht der Mobilitätsanbieter 
führt dieser Vertriebsweg wie erwartet zu 
einem Anstieg von Neukunden und -abon-
nenten. 

ILS NRW (Hrsg.), Evaluation zielgrup-
penspezifischer Mobilitätsdienstleis-
tungen von Wohnungsunternehmen, 
in: ILS-NRW-Arbeitspapiere, Dort-
mund 2007, 187 S., entgeltfrei digital 
erhältlich unter www.ils.nrw.de

Wolfram Mutschler

Einführung in das Wohnungseigentumsrecht

derer Gesetze (WEG-ÄndG) 
in Kraft. Daher war eine 
Überarbeitung der 1. Auflage 
zwingend erforderlich.

In dem Buch wird unter an-
derem auf folgende Themen 
eingegangen: Bedeutung 
des Wohnungseigentums, 
Materialien und verbundene 
Rechtsgebiete zum WEG, 

dogmatische Grundlagen des Wohnungs-
eigentums, Kauf einer zu errichtenden Ei-
gentumswohnung, Veräußerungsbeschrän-
kungen, Rechte und Pflichten der Woh-
nungs- und Teileigentümer, Nutzungen, 
Lasten und Kosten des Gemeinschaftseigen-
tums, Wohnungseigentümerversammlung 
sowie verfahrensrechtliche Fragen.

Wolfram Mutschler, Einführung in 
das Wohnungseigentumsrecht mit 
WEG-ÄndG vom 26. März 2007,  
2. Auflage 2007, 184 S., Hammonia-
Verlag Hamburg, ISBN 978-3-87292-
256-4, 23,80 Euro

Freie Bauherrengemeinschaften – ohne 
professionelle Baubetreuer – werden im-
mer häufiger. Sie treten seit 
etwa 1995, beginnend in den 
Universitätsstädten Tübingen 
und Freiburg, vermehrt in 
Erscheinung und sind inzwi-
schen in der gesamten Repu-
blik bekannt.

Allerdings ist die rechtliche 
Situation dieser Eigentums-
form bislang wenig ausge-

Friedrich Heinzmann

Die freie Bauherrengemeinschaft 
leuchtet. Mit seinem Buch „Die freie Bau-
herrengemeinschaft. Praktische Überle-

gungen aus juristischer Sicht 
und Vertragsmuster“ erläutert 
Dr. Friedrich Heinzmann die 
rechtlichen Grundlagen des 
gemeinsamen Bauens und legt 
Vertragsmuster vor, an denen 
sich potenzielle Baugemein-
schaften orientieren können. 

Darüber hinaus geht der Autor 
auch auf die praktischen und 

psychologischen Fragen ein, mit denen 
sich Baugemeinschaften auseinanderset-
zen müssen. Im Vordergrund steht dabei 
insbesondere das Verhältnis zwischen Pla-
nungssicherheit der Gemeinschaft einer-
seits und individueller Flexibilität anderer-
seits. Vor diesem Hintergrund dürfte das 
Buch auch von Interesse für professionelle 
Baubetreuer sein, die diese Spannungen 
aus der Praxis kennen. 

Friedrich Heinzmann, Die freie Bau-
herrengemeinschaft, 2006, Ernst 
Wasmuth Verlag Tübingen u. Berlin, 
ISBN 10-3-8030-0670-8, 12,80 Euro
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Alexander C. Blankenstein

Zum 1. Juli 2007 trat das 
neue Wohnungseigentums-
gesetz (WEG) in Kraft. Woh-
nungseigentümer, Verwalter, 
Rechtsanwälte, Notare und 
Richter sind dadurch mit der 
größten Reform des Woh-
nungseigentumsgesetzes 
seit 1951 konfrontiert.

Einige der wichtigsten 
Neuregelungen betreffen 
die Teilrechtsfähigkeit und 
die Beschlusskompetenzen 
der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft sowie die Besserstellung im 
Rahmen der Zwangsvollstreckung. Als 
neue Aufgabe kommt auf die Verwalter un-
ter anderem das Führen einer Beschluss-
sammlung zu. Wesentlich geändert wurde 
auch das gerichtliche Verfahren, das sich 
zukünftig nach der Zivilprozessordnung 
(ZPO) richtet.

Das Buch „WEG-Reform 2007“ bietet be-
reits unmittelbar nach Verabschiedung 

WEG-Reform 2007 
der Reform wichtige Infor-
mationen über die kom-
menden Änderungen. Mit 
zahlreichen Beispielen, 
konkreten Handlungs-
empfehlungen und Mus-
tern sowie einer Gegen-
überstellung der alten 
und neuen Gesetzeslage 
hilft es bei einer sicheren 
Anwendung des neuen 
Rechts. 

Auf der beiliegenden CD-
ROM befindet sich ne-

ben zahlreichen Musterbeschlüssen und 
Schriftsatzmustern auch ein Muster für 
eine Beschlusssammlung.

 

Dyong/Arenz

Herausragendes 
Ereignis im Rah-
men der Bundes-
gesetzgebung seit 
der letzten Ausga-
be dieser Samm-
lung ist das Gesetz 
zur Änderung des 
Grundgesetzes (Fö-
deralismusreform). 
Die damit beschlos-
senen Verfassungs-
änderungen sind 

am 1. September 2006 in Kraft getreten. 
Die Änderungen haben auch Auswirkungen 
auf das Wohnungsbaurecht.

Im Rahmen der Neuordnung der konkur-
rierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 
Abs. 1 GG werden Teile des Wohnungswe-
sens (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 18) auf die Länder 

Vorschriften  
im Miet- und Wohnungsbaurecht

verlagert. Dies betrifft vor allem das Recht 
der sozialen Wohnraumförderung, aber 
auch den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen, das Wohnungsbin-
dungsrecht, das Zweckentfremdungsrecht 
im Wohnungswesen sowie das Wohnungs-
genossenschafts-Vermögensrecht.

Bis März 2007 ist jedoch noch kein Bun-
desland insoweit abschließend gesetzgebe-
risch tätig geworden. Gleichwohl wurden 
seit der letzten Auflage dieser Sammlung 
eine Vielzahl von Gesetzen und Verord-
nungen neu erlassen bzw. geändert.

Dyong/Arenz, Vorschriften im Miet- 
und Wohnungsbaurecht, 26. Auflage 
2007, 1.076 S., Hammonia-Verlag 
Hamburg, ISBN 978-3-87292-252-6, 
42 Euro

Alexander C. Blankenstein, 
WEG-Reform 2007, 2007, 360 S.  
mit CD-ROM, WRS Verlag  
Planegg bei München, 
ISBN 978-3-448-07120-7, 39,80 Euro
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Aus dem  
Statistischen Bundesamt

Steigerung der Baukosten

Der Preisindex, bezogen auf den Neubau 
von konventionell gefertigten Wohngebäu-
den (Bauleistungen am Bauwerk, inklusive 
der Umsatzsteuer), hat sich von Mai 2006 
bis Mai 2007 um 7,8 % erhöht. Dies ist die 
höchste jährliche Teuerungsrate seit Febru-
ar 1992 (+ 7,5 %). Ursächlich sind neben der 
gestiegenen Umsatzsteuer vor allem die 
Anstiege der Material- und Energiepreise.

Im Februar 2007 hatte der Preisanstieg 
gemessen am Vorjahrszeitraum 7,7 % be-
tragen. Binnen der letzten drei Monate 
stieg der Index mäßig um 0,8 %. Rohbau-
arbeiten sind in der Zeit von Mai 2006 bis 
Mai 2007 um 8,1 % teurer geworden, der 
Anstieg der Preise im Ausbaubereich fiel 
mit 7,6 % etwas geringer aus. 

Eine Differenzierung nach den verschie-
denen Arbeitsbereichen zeigt: In keinem 
Bereich sind die Preise im Berichtszeit-
raum zurückgegangen. Die höchsten Stei-
gerungsraten entfielen auf die Bereiche der 
Verglasungs- (15,1 %), Klempner- (12,5 %), 
Stahlbau- (11,8 %) und Zimmer- bzw. Holz-
bauarbeiten (11,2 %). Deutlich überdurch-
schnittliche Preissprünge waren überdies 
in der Gas-, Wasser- und Abwasserinstal-
lation (10,1 %) und bezogen auf Heiz- und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen (10 %) 
zu verzeichnen. Zudem besagt die Statis-
tik, dass die Instandhaltungsarbeiten an 
Wohngebäuden (Mehrfamilienhäuser ohne 
Schönheitsreparaturen) im Mai 2007 6,6 % 
teurer waren als ein Jahr zuvor. 

Wieder mehr Einbürgerungen

Im Jahr 2006 sind in Deutschland fast 
125.000 Ausländer eingebürgert worden. 
Das waren 6,5 % mehr als im Jahr zuvor 
und ist der erste Anstieg seit dem Jahr 
2001. Die größte Gruppe stellten wie schon 
in den Vorjahren die Türken (26,8 %), 
gefolgt von Personen aus Serbien, Monte-
negro bzw. dem ehemaligen Serbien und 
Montenegro sowie aus Polen. 

Etwa zwei Drittel der Eingebürgerten erwar-
ben die deutsche Staatsangehörigkeit gem.  
§ 10 Abs. 1 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). 
Die rechtliche Voraussetzung ist in diesem 
Falle ein mindestens achtjähriger rechtmä-
ßiger Aufenthalt in Deutschland.�  

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Dynamischer Kaufmann  
der Grundstücks- und  
Wohnungswirtschaft 

sucht Anstellung zum 01.01.2008 in Lünen, 
Dortmund, Unna und Umgebung. 
 
3-jährige Ausbildung u. a. EBZ in Bochum, 
erfolgreich bestandene „Bochum-Prüfung“ 
und IHK-Prüfung Englisch „Zusatzquali- 
fikation Fremdsprachen für kaufmännische 
Auszubildende“, ½ Jahr Berufserfahrung in 
den Bereichen Mietenbuchhaltung, WEG 
Verwaltung, Finanzbuchhaltung, flexibel 
einsetzbar, Führerschein und PKW vorhan-
den. Gute EDV Kenntnisse, Erfahrung mit 
Aareon GES, zuverlässig, teamfähig und 
engagiert. 

Telefon: �02306/961790 oder 
02306/206717

Wir sind eine erfolgreiche und leistungsstarke kommunal angebundene Woh-
nungsgesellschaft mit 16 Mitarbeitern und einem eigenen und verwalteten 
Bestand von rd. 3.000 Einheiten in Düren und Umgebung. Hauptgesellschafterin 
ist die Stadt Düren mit rd. 80 Prozent.

Im Rahmen der angestrebten Organisationsänderung suchen wir zum nächstmög-
lichen Termin, spätestens jedoch zum 01.04.2008, eine verantwortungsbewusste, 
unternehmerisch und visionär denkende Persönlichkeit als

hauptamtliches Vorstandsmitglied
das gemeinsam mit dem/den nebenamtlichen Vorstandsmitglied/ern die Gesell-
schaft führt.

Wir erwarten eine ökonomisch qualifizierte, überzeugungsstarke Persönlichkeit 
mit umfassenden Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft. Fundiertes betriebs-
wirtschaftliches Wissen, bautechnischer Sachverstand, Kenntnisse im Städtebau 
und einschlägige Erfahrungen im Mietrecht sind Bedingungen.

Sie führen die Gesellschaft nach den Prinzipien der sozialen Verantwortung 
gegenüber unseren Mietern und der Rentabilität weiter erfolgreich in die 
Zukunft. Die Fortsetzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Immobilienbestan-
des spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Darüber hinaus ist ein Unternehmensziel die sichere und sozial verantwortliche 
Wohnungsversorgung unserer Mieter sowie die kooperative Zusammenarbeit 
mit der Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft für Stadt und Kreis Düren 
eG. Aktuelle Schwerpunkte sind die Modernisierung, Sanierung und Instandhal-
tung des Wohnungsbestandes. Zudem erwarten wir von Ihnen die notwendigen 
Impulse zur Fortführung der begonnenen Neuausrichtung des Unternehmens mit 
entsprechenden Immobilien- und Standortkonzepten. Eine enge Zusammenarbeit 
mit der Stadtverwaltung hinsichtlich städteplanerischer Aufgaben und der demo-
graphischen Entwicklung ist selbstverständlich.

Verhandlungsstärke und Einfühlungsvermögen im Umgang mit unseren Partnern, 
Auftragnehmern und Gesellschaftern sowie bei der Führung der Mitarbeiter 
setzen wir voraus.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit tabellarischem Lebenslauf, 
Tätigkeitsnachweisen, Zeugniskopien sowie Angaben Ihrer Gehaltsvorstellungen 
und des möglichen Eintrittstermins) senden Sie bitte bis zum 17.09.2007 an den 
vom Aufsichtsrat beauftragten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Herrn 
Rechtsanwalt Robert Kindgen, c/o Rechtsanwälte Hermann, Kindgen & Kollegen, 
Nordstraße 102, 52353 Düren-Birkesdorf.
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… sondern das Ergebnis gezielter Entscheidungen.

In der Praxis spielen viele Einflussgrößen zusammen, die das
Vermietungsgeschäft nachhaltig beeinflussen. Die Qualität der
Immobilien, das Quartier, die soziale Struk tur, das Miet niveau 
– und nicht zuletzt das Image Ihres Unternehmens. Jedes dieser
Themen bedarf sorgfältiger Planung und Umsetzung. Das Zu-
sammenspiel bringt den Erfolg.

WRW – wir führen alles zusammen.

Zufriedene Mieter sind kein Zufall
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